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Kredit für Fortbildung des Anstaltspersonals
Wir machen erneut darauf aufmerksam, daß

Vorträge, die in Heimen vor den Mitarbeitern
gehalten werden von andern Anstaltsleitern, von
Erziehern und Heilpädagogen, von Aerzten, ju-
gendanwälten und Fürsorgern, und welche der
Fortbildung des Anstaltspersonals dienen, von
unserem Verbände subventioniert werden. Es
wird wichtig sein, es noch besonders zum
Ausdruck zu bringen, daß Vorträge oder Vorführungen,

die der bloßen Unterhaltung dienen,
natürlich nicht berücksichtigt werden können.

In seiner Sitzung vom 24. April 1944 hat nun
der Vorstand unseres Verbandes beschlossen, für
jeden Vortrag, der den angegebenen Bedingungen
entspricht, einen Beitrag von Fr. 20.— zu
gewähren. Um diesen Beitrag zu erhalten, ist eine
vom Referenten unterzeichnete Quittung mit
Angabe des Vortragsthemas und des an ihn
ausbezahlten Honorars an die Geschäftsstelle des
Verbandes einzureichen.

Bei der Festlegung des Beitrages ging der
Vorstand von folgenden Voraussetzungen aus.
Als einmaliger „Vortrag" ist ein einstündiges
Referat einschließlich nachfolgender Aussprache
zu betrachten. Auch für eine dem Vortrag vor¬

ausgehende Untersuchung einzelner Heimzöglinge
oder für die Durchführung einer Uebung
irgendwelcher Art mit den Anstaltserziehern, auf welche
dann der eigentliche Vortrag folgt, kann der
Beitrag von. Fr. 20.— nicht erhöht werden. Für
einen Abend also oder für einen Nachmittag
wird der genannte Beitrag ausgerichtet.

Geht man von der Regel aus, daß der Referent
für einen „Abend" ein Honorar von Fr. 30.—
erhält, und liest man sich seinen Mann unter
denjenigen Referenten aus, die in nicht allzu großer
Entfernung vom Heim wohnen, oder die sich
zufälligerweise gerade in der Nähe befinden, so daß
die Reisespesen nicht hoch werden, so wird der
gewährte Beitrag des Verbandes von Fr. 20.—
im allgemeinen gut 50 Prozent der Unkosten
ausmachen. Selbstverständlich bleibt es den einzelnen

Heimen unbenommen, in Ausnahmefällen von
sich aus ein größeres Honorar zu entrichten; der
Beitrag des Verbandes bleibt aber unabhängig
davon immer in der angegebenen Höhe.

Es ist Sache der Anstalten, gute Gelegenheiten
wahrzunehmen, oder sich mit einer oder mehreren
Anstalten zusammenzutun, um auf diese Weise
mit erträglichen Unkosten auch einmal etwas
Größeres, Zusammenhängendes durchführen zu
können.
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Protokoll der Mitgliederversammlung vom
30. Apr.l 1944 in der Mustermesse in Basel

Um 11 Uhr hielt der Vorstand im Hörsaal der
Medizinischen Universitätsklinik im Bürgerspital
eine Sitzung ab, in welcher die Traktanden
vorbesprochen wurden.

Der Präsident Kollege Charles Otth eröffnete
um 14 Uhr mit einem herzlichen Begrüßungswort

die Mitgliederversammlung im Konferenzsaal

VII der Mustermesse. Nach einem
allgemeinen Rück- und Ausblick wurden die einzelnen
Programmpunkte wie folgt besprochen.

1. Diätköchinnen-Ausbildung.
An der letzten Hauptversammlung wurde der

Vize-Präsident Kollege Paul Leuenberger beauftragt,

mit der Direktion des Bürgerspitals Basel
und der Gewerbeschule Basel zu verhandeln,
zwecks Ausbildung und Prüfung von Diätköchinnen

bezw. -Köche. Es ist nun unserem Kollegen
gelungen, zu einem sehr erfreulichen Resultat
zu kommen. Das Ergebnis ist folgendes. Im
Bürgerspital in Basel können nunmehr Köchinnen
oder Köche, welche eine vertragsmäßige Lehre
abgeschlossen haben, noch 1 Jahr in der Diät-
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küche weiterlernen, wobei gleichzeitig die
Gewerbeschule besucht wird. Nach dieser einjährigen

Zusatziehre werden sie nochmals geprüft.
Wir beantragen der Gewerbeschule Basel als
Fachlehrer: Herr Paul Leuenberger, Küchenchef
der Diätküche des Bürgerspitals Basel. Zu den
Prüfungen wird der BDS jeweils die nötigen
Examinatoren stellen. Die Ausbildungsmöglichkeit
wie sie hier ermöglicht wurde ist auch in
finanzieller Hinsicht sehr günstig, da kein Lehrgeld
verlangt wird und neben freier Station von
Anfang an Lohn bezahlt wird.

Damit ist unser langersehnter Wunsch, nach
Schaffung einer Diätkochlehre in Erfüllung
gegangen. Wir sprechen hier der Direktion des
Bürgerspitals Basel, sowohl wie der Gewerbeschule

unseren besten Dank aus. Wir werden die
Erfahrungen dieser Ausbildung im kommenden
Jahr sammeln, damit wir zu gegebener Zeit dem
BIGA unsere Vorschläge für ein Zusatzreglement
zum Bundesgesetz über die berufliche Ausbildung

unterbreiten können.
2. Diätassistentinnen-Nachwuchs.

Weniger erfreulich steht es mit der Ausbildung
der Diätassistentinnen. Die Lage hat sich in letzter

Zeit verschoben. Es herrscht eine große Nachfrage

nach gut ausgebildeten Diätassistentinnen,
die auch in der Kriegszeit den Anforderungen
einer selbständigen und gutgeführten Diätküche
gewachsen sind. Diesen Umständen können wir
nicht genug Rechnung tragen und wenn wir
nicht für guten Nachwuchs besorgt sind, werden

wir es erleben müssen, daß eines Tages die
besten unserer Stellen durch Ausländerinnen, die
bereits eine gute Ausbildung genossen "haben,
beisetzt werden. Die Not der Lage veranlaßt die
Mitgliederversammlung zu folgender Resolution:

„Nachdem die schweizerische
Diätkommission praktisch erloschen ist,
wünscht der BDS das Mitspracherecht

bei der Ausbildung der Diätassi
s te nt i n ne n."

3. Verschiedenes.
Alle Mitglieder sind zufrieden mit der neuen

Lösung, nach welcher wir das „Fachblatt für
schweizerisches Anstaltswesen" zum offiziellen
Fach-Organ gewonnen haben.

Die Stellenvermittlung hinkt immer noch
etwas. Der kürzeste Weg geht über den Verlag des
Fachblattes. Alle Mitglieder sollten sich
angewöhnen betreffend Stellenvermittlung direkt dem
Verlag des Fachblattes zu schreiben.

Um 15.30 Uhr schließt der Präsident die
Versammlung. Der Rest des Nachmittags wird dem
Besuch der wieder sehr reichhaltigen Mustermesse

gewidmet, wo wir das Neueste von guten
Küchenmaschinen und Nahrungsmittel kennen
lernen konnten. Unsere Aufmerksamkeit konnten
wir neben den beruflichen auch den privaten Interessen

widmen. Mit einem frohen „Auf Wiedersehen"

verabschiedeten wir uns von den
Kolleginnen und Kollegen, allen eine glückliche Heimkehr

wünschend.
Der Präsident: Charles Otth.
Die Sekretärin: Hedy Guggenbühl.

Neu-Einfritte - Nouveaux membres:
(Nach Art. 7 der Statuten.)

Gmür Annemarie, z. Zt. im Bürgerspital in
Basel, Hospit.-Mitglied der Spez. 1.

U e b e 1 i n - W i 1 d Frau, Schanzenstr. 9, Basel,
Aktiv-Mitglied der Spez. 1.
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